
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung
(§§ 4 Abs. 1 und 2, 4a Abs. 3 und 13 Abs. 2 Baugesetzbuch)
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Gemeinde Raubling

Änd. +Erweiterung

An der Prinzregentenstraße / Pfraundorf

15.06.2023

33 BP-2023-51035

Frau Walter (Fach), Tel.: 392-3300 Frau Weber (Recht), Tel.: 392-3315



               
      





      

                 
      

Rosenheim, den 

Die nördlich angrenzenden Fließgewässer mit begleitendem Gehölzbestand dürfen
durch die Bebauung nicht beeinträchtigt werden.

§ 18 BNatSchG i. V. m. § 1 a Abs. 3 BauGB
§§ 44 ff BNatSchG

Entlang der Grundstücksgrenzen des Unteren Tännelbaches sowie des Grenzgrabens
ist jeweils ein mindestens 5 m breiter Gewässerrandstreifen von jeglicher Bautätigkeit
(einschließlich Abgrabung, Auffüllung, Rangierverkehr etc.) freizuhalten. Die
Baugrenze sowie die Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen sind entsprechend
nach Süden abzurücken. Während der Baumaßnahmen ist der Streifen durch einen
Bauzaun zu schützen.

Die Ausführungen zum Artenschutz sowie zum Baumschutz sind in die Festsetzungen
und nicht in die Hinweise aufzunehmen.
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